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Brunnen am
Wo die alte, graue Strasse
Ostwärts kriecht zu Tal,
Sprudelt aus der waldigen Halde
Frisch und voll ein Wasserstrahl.

Durch die Sommernacht von Westen
Rollt's im dumpfen Ton,
Zwischen seinen Pyramiden
Ruht erschöpft das Bataillon :

Bunt gelagert an der Halde
Liegt der Schüler Schar,
Singt und klingt es in den Abend,
Dass der Tag ein froher war.

Rastlos sprudelt's aus dem Berge
Rastlos durch die Zeit
An der alten grauen Strasse
Bergab in die Ewigkeit.

H. Wuest.

Die Rechte des Angestellten im Militärdienst
gegenüber seinem Arbeitgeber.

(Wir erhielten diese interessante Darstellung einen Tag
vor dem Erscheinen der Nr. 13, worin auf Seite 1 der Art. 335
erwähnt war. Die Red.)

In einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift
wurde in einem Leitartikel darauf hingewiesen, dass die
Arbeitgeber wenn immer möglich den Landwehrmän-
nern während der Dauer des Wiederholungskurses den
Lohn zahlen sollen. Ergänzend möchte ich darlegen,
dass diese Pflicht zur Lohnzahlung nicht nur eine mora-
lische, sondern in gewissem Rahmen auch eine recht-
liehe ist.

Art. 335 des Schweiz. Obligationenrechtes bestimmt
nämlich, dass der Arbeitgeber bei einem auf längere
Dauer abgeschlossenen Dienstvertrag dem Angestellten,
der sich im Militärdienste befindet, «gleichwohl für eine
verhältnismässig kurze Zeit» den Lohn zu bezahlen hat.

1. Einen solchen Anspruch auf Lohnzahlung hat
natürlich nur, wer schweizerischen Militärdienst leistet.
Ferner darf es sich nur um Militärdienst ohne Verschul-
den des Dienstpflichtigen handeln. Wer seine Schiess-
Pflicht nicht erfüllt, weil er sich nicht genügend geübt
hat und darum in einen Spezialschiesskurs muss, hat
keinen Anspruch auf Löhnzahlung. Das gleiche gilt für
denjenigen, der sich im Militärdienste durch eigenes Ver-
schulden ein Gebrechen zugezogen hat, zu dessen Heilung
er ins Krankenhaus muss. Die Zeit, die er nach Entlas-
sung seiner Truppe im Krankenhaus verbringt, ist eben
rechtlich als Militärdienst und zwar als verschuldeter
zu betrachten. Eine Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers besteht daher nicht. (Das lässt sich aber relativ
leicht verschmerzen, da ja nach Art. 11 des Militärver-
Sicherungsgesetzes, sofern die Krankheit nicht arglistig,
grobfahrlässig oder durch Zuwiderhandeln gegen eine
militärische Vorschrift verursacht worden ist, Ansprüche
gegen die Militärversicherung vorhanden sind.) Eine
Lohnzahlungspflicht ist, da nicht unverschuldeter Mili-
tärdienst vorliegt, auch nicht vorhanden für die Zeit, in
der jemand eine Arreststrafe nach Entlassung seiner
Truppe absitzen muss.

Endlich hat der Arbeitgeber auch dem freiwillig
Militärdienst leistenden Angestellten den Lohn nicht zu
bezahlen. Zum freiwilligen Militärdienst gehören jedoch
nicht die Dienste, die zur Beförderung vorgeschrieben
sind; denn nach der schweizer. Militärorganisation (Art.
10) ist jedermann zur Bekleidung eines Grades verpflich-
tet. Angestellten, die Cadreschulen und die damit ver-
bundenen Dienste bestehen, ist daher der Lohn zu ver-
abfolgen. Dabei darf dr Arbeitgeber den militärischen
Sold nicht etwa in Abzug bringen. Besteht der Lohn in
einer bestimmten Summe Geldes und Kost und Logis, so
hat der Dienstpflichtige auf eine Barentschädigung für
Kost und Logis keinen Anspruch.*) Das ergibt sich deut-
lieh aus der Gesetzesfassung.

2. Eine Pflicht zur Lohnzahlung besteht nun aber
nach dem eingangs zitierten Artikel des Obligationen-
rechtes nur für eine «verhältnismässig kurze Zeit», d. h.
nicht für die ganze Dauer des Militärdienstes. Die Ge-
richte haben entschieden, dass die Wiederholungskurs-
zeit als «verhältnismässig kurz» anzusehen sei; der
Arbeitgeber hat daher dem Angestellten seinen Lohn
während des ganzen Wiederholungskusres zu bezahlen.
(Wird jedoch das Anstellungsverhältnis vor Ende des
Wiederholungskurses beendigt, so hört natürlich die
Pflicht zur Lohnzahlung auf.) Bei der zehnwöchigen
Rekrutenschule wird wohl der Richter im allgemeinen
die Frist der Lohnzahlungspflicht über zwei Wochen hin-
aus erstrecken müssen. Der Schaden desjenigen, der
eine Rekrutenschule absolviert, stände ja sonst in keinem
Verhältnis zu dem durch volle Lohnauszahlung völlig
gut gemachten «Schaden» des Wiederholungskurspflich-
tigen. Während des Aktivdienstes sind denn auch die
Gerichte zu einer Erstreckung der Lohnzahlungspflicht
auf drei und mehr Wochen gelangt. Eine Pflicht zur
Lohnzahlung über zwei Wochen hinaus, sollten die Ge-
richte auch regelmässig dann anerkennen, wenn eine
Cadreschule absolviert wird. In einem solchen Dienste

*) So Oser, Kommentar, Bemerkung zu Art. 335.
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wird der Angestellte in weit höherein Masse zur Per-
sönlichkeit erzogen, als es z. B. in einer Rekrutensehule
oder in einem Wiederholungskurse möglich ist. im all-
gemeinen kann dem Arbeitgeber diese ausgesprochene
Festigung der Persönlichkeit eines Angestellten für sei-
nen Betrieb nur von Vorteil sein. Es ist daher recht und
billig, wenn der Arbeitgeber für diesen erhaltenen Vor-
teil auch seinerseits ein finanzielles Opfer bringt.

3. Die Pflicht des Arbeitgebers, seinem Angestellten
während des Militärdienstes den Lohn zu bezahlen, be-
steht nach dem eingangs zitierten Qesetzesartikel jedoch
nur «bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen
Dienstvertrag». Als ein solcher Vertrag gilt in der
Praxis ein Abschluss auf ein Jahr oder mehr. Ist der
Vertrag auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden,
so hat der Richter zu untersuchen, ob die Vertrags-
kontrahenten bei Eingehung des Vertrages der Meinung
waren, der Vertrag solle längere Zeit dauern. Dieser
Meinung sind die Parteien zweifellos dann nicht ge-

nenrechtes noch schärfer zugunsten des Militärdienst-
Pflichtigen zu fassen. Vielleicht erhält dieser Artikel bei
der kommenden Revision des Obligationenrechtes eine
straffere Ausgestaltung. Einstweilen wird aber die beste
Lösung immer die sein, an das patriotische Pflichtgefühl
des Arbeitgebers zu appellieren. Ich erinnere mich, dass
mehr oder weniger höfliche Briefe meines früheren Ein-
heitskommandanten an Arbeitgeber zuweilen wahre
Wunder bewirkt haben. Ist ein Arbeitgeber rechtlich
oder dann zufolge seiner Vermögenslage doch zum min-
desten moralisch verpflichtet, den Lohn zu bezahlen und
ist er dennoch renitent, so wird der Hinweis auf die die
Lohnzahlungspflicht normierende Gesetzesstelle oder
dann die Bemerkung, die Sache höheren Ortes zur
Sprache zu bringen, meist genügen, den Arbeitgeber ge-
fügig zu machen.

Sollte ein Arbeitgeber aber wirklich nicht zu einer
angemessenen Lohnzahlung zu bewegen sein, so gibt es
für einen energischen Einheitskommandanten immer

wesen, wenn jemand nur aushilfsweise oder für ein ganz
kurze Saison (wie z. B. für die Dauer eines Schützen-
oder Turnfestes) angestellt worden ist oder wenn die
Anstellung sonst speziell für eine in wenigen Tagen zu
bewältigende Arbeit erfolgt ist. In diesen Fällen besteht
somit eine Lohnzahlungspflicht während des Militär-
dienstes nicht.

Dass ein Vertrag für längere Dauer geschlossen wor-
den ist, kann auch dann nicht angenommen werden,
wenn er eine kurze Kündigungsfrist hat. Ein Vertrag mit
einer kurzen Kündigungsfrist ist eben ein Indiz, dass das
Vertragsverhäitnis schon an und für sich eine etwas
wackelige Sache ist, denn, wollen sich die Vertrags-
schliessenden enger und damit auch länger aneinander
binden, so machen sie zweifellos eine längere Kündi-
gungsfrist aus. Ist daher ein Vertrag unter einem Jahre
geschlossen und gilt keine längere als die zweiwöchige
Kündigungsfrist, d. h. die kürzeste im Gesetze erwähnte
Kündigungsfrist (Art. 347, 348 OR), so fehlt dem betref-
fenden Vertrage der Charakter einer Vereinbarung «auf
längere Dauer»*). Der Arbeitgeber hat daher den Lohn
während des Militärdienstes nicht zu bezahlen.

Aus diesem Rechtszustand ergibt sich nun allerdings
die Tatsache, dass gerade der wirtschaftlich Schwächste,
d. h. derjenige, dem es nicht gelungen ist, sich durch
einen Anstellungsvertrag auf längere Dauer materiell zu
sichern, einen Anspruch auf Lohnzahlung während des
Militärdienstes nicht hat. Anderseits wird man aber zu-
geben müssen, dass es unbillig wäre, wenn ein Arbeit-
geber, der jemanden nur auf ganz kurze Zeit angestellt
hat, zur Zahlung des Lohnes während des Militärdien-
stes gezwungen werden könnte. Immerhin scheint mir
die Möglichkeit zu bestehen, den Art. 335 des Obligatio-

*) Oser, Kommentar, Anmerkung zu Art. 335.

noch Wege genug, einem wirklich bedürftigen Manne,
resp. dessen darbender Familie finanzielle Hilfe zu ver-
schaffen. Dem Einheitskommandanten bietet sich hier
jedenfalls Gelegenheit, seiner Truppe zu beweisen, dass
er von ihr nicht nur Leistungen verlangt, sondern auch
für das Wohl jedes einzelnen Mannes in weitestgehendem
Masse zu sorgen bestrebt ist.

Zum Schlüsse sei endlich noch darauf verwiesen,
dass gemäss Art. 352 des Obligationenrechtes «in keinem
Falle die Leistung schweizerischen obligatorischen Mili-
tärdienstes» ein Kündigungsgrund ist. Nach Art. 23 des
Fabrikgesetzes wird ferner der Lauf der Kündigungsfrist
während des Militärdienstes gehemmt. W. Häne, Hptm.

Die Militärversicherung.
Die ständerätliche Kommission für das Gesetz be-

treffend Ausdehnung der Militärversicherung hat die
Vorlage des Bundesrates sowie die Beschlüsse des Natio-
nalrates beraten und einstimmig beschlossen, dem
Ständerat zu beantragen, die ursprüngliche Vorlage des
Bundesrates mit einigen redaktionellen Aenderungen
wiederherzustellen und die weitergehenden Beschlüsse
des Nationalrates abzulehnen. Der Bundesrat wird in
einer Ergänzungsbotschaft diejenigen entscheidenden
Gründe auseinandersetzen, welche ihn bestimmt haben,
unter diesen Umständen über seine ursprünglichen An-
träge hinauszugehen. Nach dem einstimmigen Beschluss
der ständerätlichen Kommission soll die Militärversiche-
rung derart ausgedehnt werden, dass gegen Unfall, nicht
aber gegen Krankheit versichert sind alle diejenigen, die

an Rekrutenschulen, Waffeninspektionen und sanitari-
sehen Untersuchungen teilnehmen und zwar während
der Dauer dieser Veranstaltungen, nicht aber auf dem
Hin- und Heimwege.
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